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1. Einleitung

Der Freistaat Bayern plant eine neue „Technische Universität Nürnberg“ (University of Technology Nürnberg,
UTN) auf den südlichen Teilflächen des ehemaligen Südbahnhofes an der Brunecker Straße in Nürnberg. Das
rund 39,4 ha große Areal liegt zwischen Brunecker und Münchener Straße in unmittelbarer Nachbarschaft
zum Naherholungsgebiet Dutzendteich und in räumlicher Nähe zur Nürnberger Messe.
Die beabsichtigte universitäre Nutzung der Fläche entspricht nicht den Darstellungen im wirksamen Flächen-
nutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP). Zur Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Entwicklung des Areals auf dem ehemaligen Südbahnhof ist die Änderung des wirksamen FNP der
Stadt Nürnberg notwendig. Diese wurde am 28.10.2015 durch den Stadtrat für das gesamte Areal des ehe-
maligen Südbahnhofs beschlossen. Am 28.04.2016 wurde in Folge dessen im Stadtplanungsausschuss (AfS)
ein Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 4600 sowie zur Änderung 8 des Flächennut-
zungsplans „Brunecker Straße“ für den gesamten Geltungsbereich eingeleitet.
Um die erforderliche Planungsrechtsschaffung für eine zeitnahe Realisierung der geplanten Technischen Uni-
versität zu erreichen, wurde am 04.03.2020 im Stadtrat der Beschluss zur Einleitung der FNP-Änderung 8c:
Bereich Brunecker Straße, Technische Universität gefasst. Der Änderungsbereich für die Entwicklung der UTN
wird mit dem Stadtratsbeschluss aus dem Gesamtumgriff der 8. Änderung des Flächennutzungsplans der
Stadt Nürnberg herausgelöst. Die FNP-Änderung 8c erfolgt nach § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB), vorbe-
reitend zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4656, welcher wiederum ein Teil-Bebauungsplan des B-Plan-
verfahrens Nr. 4600 ist. Dabei bildet gemäß des Beschlusses des Stadtplanungs- und Umweltausschusses
vom 07.04.2022 die Rahmenplanung mit integrierter Freiraumplanung der TU Nürnberg (Stand: 10.03.2022)
die Grundlage für die vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung.
Für die Belange des Umweltschutzes ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB in der Bauleitplanung eine Umweltprüfung
durchzuführen, um die sachgerechte Behandlung der Umweltbelange zu gewährleisten. Im Rahmen dieser
Umweltprüfung werden die voraussichtlichen Umweltauswirkungen auf die Schutzgüter Mensch und seine
Gesundheit, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, auf die Fläche, die Landschaft, die biologische
Vielfalt, Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie das Wirkungsgefüge zwischen ihnen in einem Umweltbe-
richt beschrieben und bewertet. Der Umweltbericht – als gemäß § 2a BauGB gesonderter Teil der Begründung
– ist als Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zu berücksich-
tigen.
Die vorliegende Fassung des Umweltberichtes berücksichtigt bei der Bestandsbewertung die Darstellungen
des wirksamen FNP sowie die gegenwärtige Situation vor Ort unter Einbeziehung des Bezugszeitpunkts 2005
(vgl. Kapitel 4.1). Im Jahr 2004 wurde die planerische Entscheidung zur Entwicklung des Gesamtareals an der
Brunecker Straße vereinbart zwischen der Stadt Nürnberg, der ehemaligen Flächeneigentümerin Deutschen
Bahn AG und der aurelis Real Estate GmbH & Co. KG, von welcher der Freistaat Bayern 2018 die Flächen für
die UTN erworben hat. Im Bezugsjahr 2005 begann der Rückbau der damaligen Bebauung. Maßgeblich für
die Bewertung der Umweltauswirkungen ist der Vergleich der bisherigen Darstellung im FNP zu den in der
FNP-Änderung 8c geplanten neuen Darstellungen (Stand Juli 2023).

1.1. Ziele des Bauleitplans
Geplant ist die Entwicklung eines neuen Hochschulstandortes. Neben der Universitätsnutzung sind Studieren-
denwohnheime, Sporteinrichtungen, eine KiTa sowie die Ansiedelung universitätsnaher Einrichtungen und
Forschungsunternehmen vorgesehen. Zudem liegt ein Teilabschnitt der geplanten Verlängerung der beste-
henden Straßenbahnlinie 7 im Geltungsbereich der FNP-Änderung 8c. An der UTN soll es bis zu 6.000 Studie-
rende und mindestens 2.000 Beschäftigte der Universität geben. Für die angestrebte Nutzungsumwidmung
gibt es keine entsprechende Darstellung im wirksamen FNP, in welchem die Flächen des Änderungsbereichs
vorwiegend als Bahnanlagen sowie als gewerbliche Bauflächen ausgewiesen sind.
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Auswirkungen / Prognose
Die geplante Entwicklung im Änderungsbereich sieht neben universitären Einrichtungen auch Wohnnutzung
(Studentisches Wohnen), Freizeitanlagen, sozialer Infrastruktur sowie die Ansiedelung von Forschungseinrich-
tungen vor. Gleichzeitig ist die Neuschaffung von Freiflächen und der Erhalt von wertvollen Vegetationsstruk-
turen geplant.
Bei einer entsprechenden Bebauung ist von einer großflächigen Versiegelung bzw. Überformung des aktuellen
Vegetationsbestands auszugehen. Bereits im Vorfeld der baulichen Neugestaltung ist durch notwendige Bo-
densanierung, Altlastenbeseitigung, Rückbau etc. mit Beeinträchtigungen für das Schutzgut zu rechnen. Ver-
meidungsmaßnahmen zur Verringerung der Beeinträchtigungen werden unter Beteiligung der zuständigen Na-
turschutzbehörden frühzeitig und sorgfältig auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung mit den Zielen des
Biotop- und Artenschutzes abgestimmt. Möglichkeiten zum Erhalt ökologisch wertvoller Strukturen sind auf
Ebene der Bebauungsplanung auszuloten und verbindlich zu regeln.

2.4.2. Tiere

Ausgangssituation
Im Änderungsbereich besteht eine Vielzahl unterschiedlicher Vegetationsstrukturen, die zum Teil kleinteilig
miteinander verzahnt sind. In diesen finden unterschiedliche Tierarten geeignete Habitate vor (vgl. Anlage 3
Fauna – Fundpunkte und Nachweise), wobei der Änderungsbereich aufgrund des sandigen Untergrundes ins-
gesamt trockene und nährstoffarme Lebensraumbedingungen aufweist. Als Biotopverbundachse in Nord-Süd-
Richtung sowie zum Dutzendteichareal im Osten kommt dem Grünzug entlang der Münchener Straße eine
besondere Bedeutung zu.
Für das Gesamtgelände des ehemaligen Südbahnhofes wurde auf Bebauungsplanebene (Bebauungsplanver-
fahren Nr. 4600) bereits eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erarbeitet, in der die Auswirkungen
der Planung auf die vorkommenden Arten prognostiziert und voraussichtlich erforderliche Maßnahmen fest-
gesetzt wurden. Das Gutachten mit Stand 09.08.2018 basiert im Wesentlichen auf umfangreichen faunisti-
schen Erfassungen zu den Artengruppen Fledermäuse, Vögel, Reptilien, Heuschrecken und Schmetterlingen
aus dem Jahr 2015. Die Datenbasis dieser saP ist für das vorliegende Verfahren nicht mehr als ausreichend
aktuell anzusehen, weswegen für den Standort der UTN nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde faunistische Nacherfassungen 2020 durchgeführt wurden. Die Ergebnisse dieser faunistischen
Nacherfassungen und deren Bedeutung für das geplante Bauvorhaben wurden durch das Büro WGF Land-
schaft auf Ebene der Rahmenplanung in einem Natur- und Artenschutzkonzept (Stand: August 2022) darge-
stellt.
Im Änderungsbereich wurden 2020 vier Fledermausarten eindeutig nachgewiesen, wobei die Zwergfleder-
maus (Pipistrellus pipistrellus) die am häufigsten vorkommende Art ist. Daneben wurden Großer Abendsegler
(Nyctalus noctula), Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)
festgestellt. Zudem ist das Vorkommen von Kleinabendsegler (Nyctalus leisleri), Breitflügelfledermaus (Epte-
sicus serotinus) und Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) möglich. Diese drei Arten können anhand ihrer
Rufe nicht eindeutig voneinander unterschieden werden. Da bei den Untersuchungen diese nicht zu unter-
scheidenden Rufe erfasst wurden und auf dem Gelände geeignete Habitatstrukturen für alle drei Fledermaus-
arten bestehen, kann keine von ihnen mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die meisten Nachweise von Fle-
dermäusen erfolgten entlang von Gehölzstrukturen, wobei eine leichte Häufung im Nordosten festzustellen ist.
Die Flächen der geplanten Technischen Universität Nürnberg dienen verschiedenen Fledermausarten als
Jagd- und Nahrungshabitat. In den alten Baumbeständen ist potenziell mit Sommer-, Zwischen- oder auch
Winterquartieren zu rechnen. Auf dem gesamten Gelände, aber insbesondere innerhalb der alten Gehölzflä-
chen, wurden Habitatbäume erfasst, welche eine wichtige Habitatstruktur für viele Fledermausarten darstel-
len. Gebäude, die als Fledermausquartier geeignet sind, existieren nicht.
Eine herausragende Bedeutung hat das Areal des ehemaligen Südbahnhofs für die Zauneidechse (Lacerta agi-
lis). Durch das Bayerische Landesamt für Umwelt wurde 2016 festgestellt, dass das gesamte Areal damals zu
den größten bekannten Zauneidechsenvorkommen Mittelfrankens gehörte. Im Zuge der Entwicklung der an-
deren Teile des ehemaligen Südbahnhofs fanden umfangreiche Umsiedlungsmaßnahmen statt. Folglich hat
das Gesamtareal des Südbahnhofs diesen Status heute wahrscheinlich nicht mehr, aber der Änderungsbe-
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reich stellt weiterhin einen für die Art geeigneten Lebensraum dar. So wurde im Gebiet die Art in wenig gestör-
ten, strukturreichen und besonnten Grünlandbrachen sowie Ruderalflächen nachgewiesen. Höchste Nach-
weisdichten erfolgten in Bereichen mit wechselnd dichter Grasschicht in Kontakt zu besonnten Gehölzrändern
oder Strauchstrukturen. Ein Nachweis der Schlingnatter blieb 2020 ebenso wie bei den Untersuchungen in
2015 aus, weswegen ein Vorkommen der Art im Änderungsbereich ausgeschlossen wird.
Im Änderungsbereich brüten entsprechend seiner Habitatausstattung Vogelarten der (halb)offenen Land-
schaft sowie Gebüschbrüter und Waldvögel, v.a. der lichten Wälder und Waldränder. Neben weit verbreiteten
Vogelarten konnten im Geltungsbereich streng geschützte Arten erfasst werden. Auf dem Gelände wurden ins-
besondere innerhalb der alten Gehölzbestände Habitatbäume erfasst, welche für viele Vogelarten relevante
Habitatstrukturen aufweisen. Im Untersuchungsjahr 2020 wurden 16 im weiteren Sinne planungsrelevante
Vogelarten erfasst, darunter die nach § 10 Abs. 2 Ziff. 11 BNatSchG streng geschützten Arten Grünspecht (Pi-
cus viridis), Sperber (Accipiter nisus), Schwarzspecht (Dyroocoptes medius, Nahrungsgast) und Waldohreule
(Asio otus). Außerdem die Rote Liste-Arten Klappergrasmücke (Sylvia curruca) und Stieglitz (Carduelis cardu-
elis).
Bei den Heuschrecken konnten 15 Arten nachgewiesen werden, darunter 5 Arten der Roten Liste Bayern.
Diese sind besonders geschützt, aber nicht streng geschützt nach Anhang IV der FFH-Richtlinie oder nach
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV). Sie sind nicht saP-relevant. Die offenen Pionierflächen sowie de-
ren Übergangsstadien hin zu wärmeliebenden Ruderfluren und Gebüschsukzession bieten großflächige Habi-
tatstrukturen für anspruchsvolle und bestandsbedrohte Heuschreckenarten. Besondere Bedeutung ist dem
lokalen Bestand der Blauflügeligen Sandschrecke (Spingonotus caerulans) sowie der sehr großen Population
der Blauflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) beizumessen.
Bei den Tag- und Nachtfaltern, Käfern sowie den Libellen wurden keine besonders wertvollen Arten erfasst.
Ebenso wenig wurde der Eremit im Änderungsbereich nachgewiesen. Weitere zu prüfende Arten bzw. Arten-
gruppen fehlen entweder großräumig in und um den Änderungsbereich oder finden dort keinen geeigneten
Lebensraum.
Insgesamt weist das Gebiet der UTN eine hohe bis sehr hohe Bedeutung für die Tierwelt auf.

Auswirkungen / Prognose
Im Zuge der Umsetzung der Planung werden sich die Habitatausstattung im Änderungsbereich stark verän-
dern und Lebensraumfunktionen großflächig verloren gehen. Insbesondere von einem Verlust der (ruderalen)
Offenlandlebensräumen ist auszugehen, ebenso werden einzelnen Habitatbäume gefällt werden. Gehölzstruk-
turen können allerdings zum Teil erhalten bleiben. Erhaltungsmöglichkeiten für funktionsfähige Lebensräume
verschiedener Tierarten sind auf Ebene der Bebauungsplanung im Einzelnen zu erörtern.
Mit der Nutzungsänderung ist ein Verlust von Lebensstätten und die Gefahr der Tötung von Tieren verbunden.
In Hinblick auf die streng geschützten Tierarten werden die Auswirkungen der Planung und geeignete Maß-
nahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gem. § 44 BNatSchG gegenüber Fledermäusen, Reptilien
(Zauneidechse) und Vögeln im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung in einer speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung umfassend dargestellt. Es werden umfangreiche Maßnahmen erforderlich sein, um die nach-
teiligen Auswirkungen für streng geschützte Tierarten soweit als möglich zu begrenzen, zu vermeiden bzw.
auszugleichen (vgl. Kap. 4). In der „Voreinschätzung zum speziellen Artenschutz“ (WGF Landschaft, Stand:
Juli 2023) werden die erforderlichen Maßnahmen zur Lösung der zu erwartenden artenschutzrechtlichen An-
forderungen aufgezeigt.

2.4.3. Biologische Vielfalt
Biodiversität beschreibt die Vielfalt von Lebensräumen, die Vielzahl von Arten und genetische Besonderheiten
innerhalb der Arten, d.h. eine Vielfalt an Einzelindividuen. Dadurch steht biologische Vielfalt in direktem Bezug
zu den obenstehenden Bewertungen hinsichtlich der Schutzgüter Pflanzen und Tiere.
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die ggf. auch das Grundwasser verunreinigen, verbleiben bzw. bei Ansiedlung von Gewerbe nur partiell auf den
entwickelten Flächen erfolgen. Mit der Nullvariante würde das Gelände außerdem nicht für die Öffentlichkeit
zugänglich und stattdessen eher eine Barrierewirkung zwischen Wohngebieten im Westen und dem Naherho-
lungsgebiet Dutzendteich bilden. Sie ist für das Schutzgut Mensch / Erholung als negativ zu bewerten.

4. Maßnahmen zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen
Den Umgang mit nachteiligen Umweltauswirkungen regeln verschiedene, eigenständige Rechtsinstrumente.
Die angewandten Bewertungskriterien und die betrachteten Schutzgüter/Umweltbelange sind in diesen nicht
deckungsgleich. In der Umweltprüfung als Trägerverfahren nach § 2 Abs. 4 BauGB werden die voraussichtli-
chen Umweltauswirkungen für alle Belange des Umweltschutzes ermittelt und das Ergebnis im Umweltbericht
dargestellt. Aus den verschiedenen Instrumenten können sich dabei unterschiedliche Rechtsfolgen ergeben.

Rechtsinstrument Belange Rechtsfolgen

BauGB1

Umweltprüfung Voraussichtliche erhebliche
Auswirkungen auf die Um-
weltbelange nach § 1 Abs. 6
Nr. 7 und § 1a BauGB

Abwägungsrelevanz
Darstellung der geplanten Maßnahmen zur
Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich nachteiliger Auswirkungen auf Um-
weltbelange, welche durch die Realisierung
der Planung zu erwarten sind, im Umwelt-
bericht.

BNatSchG2

Eingriffsregelung
(s ehe Kap te  4.1)

Voraussichtliche erhebliche
Beeinträchtigungen des
Landschaftsbildes sowie der
Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushaltes

Abwägungsrelevanz und konkrete Ent-
scheidung über Vermeidung und Aus-
gleich.

Artenschutz / saP3

(s ehe Kap te  4.2)

Voraussichtliche Betroffen-
heit von Verbotstatbestände
nach § 44 BNatSchG, ggf.
naturschutzrechtliche Vo-
raussetzungen für Ausnahme
nach § 45 Abs. 7 BNatSchG,
Einschlägigkeit des § 18
BNatSchG i.V.m. BauGB

Je nach Ergebnis:
CEF-/FCS-Maßnahmen; wenn diese nicht
möglich oder nicht funktionieren, dann Be-
urteilung durch die Regierung von Mittel-
franken, ob Ausnahmevoraussetzung gege-
ben oder nicht; oder bei Nicht-Regelbarkeit
des Artenschutzes ist der Bebauungsplan
nicht rechtmäßig.

FFH/SPA –
Verträglichkeits-
Prüfung
(s ehe Kap te  5)

Voraussichtliche Beeinträch-
tigung der Erhaltungsziele
und Schutzzwecke von Ge-
bieten von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und europäi-
schen Vogelschutzgebieten
im Sinne des BNatSchG

Je nach Ergebnis:
Abwägungsrelevanz, ausnahmsweise Zu-
lässigkeit oder Unzulässigkeit der Planung.

Baugesetzbuch, An age 1 zu § 2 Abs. 4 und 2a
2 Bundesnaturschutzgesetz
3 spez e e artenschutzrecht che Prüfung
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4.1. Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung
Im Änderungsbereich liegen keine naturschutzrechtlich unter Schutz gestellten Objekte bzw. Gebiete (Natur-
schutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler) oder Was-
serschutzgebiete vor. Im Gebiet vorhanden sind sowohl gemäß § 30 BNatSchG i.V.m. Artikel 23 BayNatSchG
geschützte Biotope als auch Biotope der Stadtbiotopkartierung (vgl. NAK WGF Landschaft, Stand: August
2022). Weiterhin befinden sich mehrere Waldflächen im Änderungsbereich. Der Umgang mit diesen Biotopen
sowie den Waldflächen ist im Einzelnen auf Bebauungsplanebene im Kontext der konkreten Planung darzule-
gen, zu prüfen und mit den zuständigen Behörden abzustimmen.
Ebenso erfolgt die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung für den Geltungsbereich der FNP-
Änderung 8c auf Ebene der Bebauungsplanung in Anwendung der „Anlage 2 zur Satzung der Stadt Nürnberg
zur Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen“ und unter Berücksichtigung des derzeitigen Baurechts. Das
geplante Bauvorhaben liegt gemäß der Abgrenzung des Stadtplanungsamts Nürnberg vollständig im Innenbe-
reich nach § 34 BauGB (vgl. nachfolgende Abbildung 2). Im Innenbereich ist für bereits zulässige Vorhaben
bzw. Eingriffe kein Ausgleich gem. § 1a BauGB erforderlich. Da jedoch mit dem nachfolgenden Bebauungs-
planverfahren erst die Zulassungsvoraussetzung für die geplante städtebauliche Entwicklung auf dem Areal
geschaffen wird, kann aus oben Genanntem nicht abgeleitet werden, dass die Eingriffsregelung nicht anzu-
wenden ist. Für das gesamte Areal des ehemaligen Südbahnhofs (Bebauungsplanverfahren Nr. 4600) wurde
eine Abstimmung über die Anwendung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung getroffen, welche analog
für das Gebiet der Technischen Universität Nürnberg anzuwenden ist.

Abb dung 2  Abgrenzung von Innen und Außenbere ch m Bere ch des Bebauungsp anverfahrens Nr 4600 (Stadtp anungsamt Nürn
berg)
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In der Abstimmung wurde festgelegt, dass die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung im B-Planverfahren
Nr. 4600 Anwendung auf Basis des § 1a Abs. 3 S. 6 BauGB findet. Demnach ist ein Ausgleich nicht erforder-
lich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Bezogen
auf den Änderungsbereich heißt das, dass über den heutigen Bestand hinaus auch diejenigen früheren bauli-
chen Nutzungen als bereits erfolgte Eingriffe gewertet werden, die in den Jahren nach 2004 zurückgebaut
wurden. In diesem Jahr wurde für das Gesamtareal eine Rahmenvereinbarung über die beabsichtigte Entwick-
lung unterzeichnet. In dessen Folge begann im Jahr 2005 der schrittweise Rückbau von Gebäuden und bauli-
chen Nutzungen sowie die Entmietung und Entpachtung der Flächen zur Vorbereitung der nun geplanten städ-
tebaulichen Entwicklung. Zum Zeitpunkt der planerischen Entscheidung im Jahr 2004 hatte auf den Rückbau-
flächen also bereits ein Eingriff stattgefunden.
Im Änderungsbereich ist die Entwicklung eines Universitätsstandortes unter Einbeziehung bestehender prä-
gender Vegetationsstrukturen sowie mit dem Ziel der Neuschaffung von attraktiven Grün- und Freiflächen ge-
plant. Bei Umsetzung der angestrebten Planung und durch verschiedene mögliche Maßnahmen der Grünord-
nung (Pflanzgebote, Dachbegrünung, Regenwasserversickerung etc.) kann gemäß des NAK (WGF Landschaft,
Stand: August 2022) nach der Punktebewertung der „Anlage 2 zur Satzung der Stadt Nürnberg zur Erhebung
von Kostenerstattungsbeträgen“ ein Ausgleich gem. § 1a BauGB im Änderungsbereich grundsätzlich erreicht
werden.

4.2. Europäischer und nationaler Artenschutz
Die Durchführung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) ist aufgrund der Anforderungen des
§ 44 BNatSchG und den diesbezüglichen Empfehlungen der Regierung von Mittelfranken zwingend für das
Gesamtareal Brunecker Straße erforderlich. In einer saP wird die Planung auf mögliche artenschutzrechtliche
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG geprüft und ein Maßnahmenkonzept erarbeitet,
welches den Anforderungen des Artenschutzes gerecht wird. Für das Gesamtareal (B-Planverfahren Nr. 4600)
an der Brunecker Straße wurde eine saP im Jahr 2018 von WGF Landschaft erstellt. Aufbauend auf dieser saP
ist zum nachfolgenden Bebauungsplan Nr. 4656 für den Änderungsbereich 8c eine detaillierte saP zu erstel-
len. Im Rahmen der FNP-Änderung liegt eine gutachterliche „Voreinschätzung zum speziellen Artenschutz“
von WGF Landschaft (Stand: 21.Juli 2023) vor.
Folgende Maßnahmen zur Vermeidung von Gefährdung von Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und
von Vogelarten sind aus dem Konzept für das Gesamtareal im Planungsbereich voraussichtlich umzusetzen
(vgl. Voreinschätzung zum speziellen Artenschutz, WGF Landschaft, Juli 2023):

 V1 Erhalt von Vegetationsstrukturen und Lebensräumen
 V2 Erhalt von Habitat-Bäumen und alten Gehölzbeständen
 V4 Bauzeitenbeschränkung für Gehölzfällung
 V5 Bauzeitenbeschränkung für die Fällung von Habitat-Bäumen
 V6 Untersuchung und ggf. Bauzeitenbeschränkung von abzubrechenden Gebäuden
 V7 Abfang, Umsiedelung und Vergrämung von Reptilien
 V8 Verhinderung der Wiederbesiedlung des Baufelds durch Reptilien
 V11 Neuanlage von naturnahen Grün- und Freiflächen
 V16 Fledermausfreundliche Beleuchtung des öffentlichen Raums
 V17 Minimierung von Vogelschlag an Gebäuden
 V18 Umweltbaubegleitung
 V19 Fledermausflachkästen an Gebäudefassaden

Zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF) bzw. eines günstigen Erhaltungszustan-
des von Populationen (FCS) sind vor Baufeldfreimachung bzw. vor Durchführung artenschutzrelevanter Ein-
griffe folgende Maßnahmen erforderlich:

 CEF 2 Anbringen von Nistkästen für Vögel und von Fledermauskästen
 FCS 1 Ersatzlebensräume für Zauneidechsen außerhalb des Geltungsbereichs
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Unter Beachtung der Maßnahmen entstehen, außer bei der Zauneidechse, bei allen relevanten Arten des An-
hangs IV der FFH-Richtlinie und allen Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie keine Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BNatSchG.
Innerhalb des FNP-Änderungsbereichs 8c stellen Teilflächen einen Lebensraum der Zauneidechse dar (vgl.
NAK, WGF Landschaft, Stand: August 2022). Die dort geplante städtebauliche Neuordnung geht voraussicht-
lich mit einem großflächigen Verlust von Lebensstätten der Art einher. Um den Erhaltungszustand von Zau-
neidechse zu sichern, wird eine großflächige FCS-Maßnahme (FCS 1) außerhalb des Gebiets durchgeführt
werden müssen. Die Maßnahme wird in einer städtebaulichen Vereinbarung zum Bebauungsplan Nr. 4656
geregelt, nähere Informationen werden in der saP zum Bebauungsplan Nr. 4656 beschrieben. Im Zuge der
Bebauungsplanung wird bei der Regierung von Mittelfranken (Höhere Naturschutzbehörde) dafür ein Antrag
auf Ausnahmegenehmigung gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG gestellt.

5. Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (Fauna-Flora-Habitat) und europäische Vo-
gelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes

Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten des europäischen Schutzgebiets-Netzes Natura 2000 sind
von der Planung nicht betroffen.

6. Geprüfte Alternativen

In Nürnberg herrscht ein Bauflächendefizit im Bereich Wohnen und Gewerbe. Dabei gibt es im Stadtgebiet
keine Flächen, die ein mit dem Gebiet des ehemaligen Südbahnhofes vergleichbares Potenzial für die Innen-
entwicklung bieten (vgl. Kap. I.5 der FNP-Begründung). Im Stadtgebiet Nürnbergs wurden verschiedene
Standorte speziell auf ihr Potenzial für die Entwicklung eines Hochschulstandortes entsprechend den Anfor-
derungen der Bayerischen Staatsregierung geprüft. Demnach wird der ehemalige Südbahnhof u.a. aufgrund
der verfügbaren Fläche, einer sehr guten verkehrlichen Anbindung, der Lage im Stadtgebiet und der Tatsache,
dass es sich um eine Konversionsfläche handelt, als am besten geeigneter Standort bewertet.
Alternative Entwicklungsmöglichkeiten im Außenbereich wären mit Blick auf die Flächengrößen grundsätzlich
vorhanden. Eine solche widerspräche aber landes- und regionalplanerischen Zielen, insbesondere hinsichtlich
des Gebots der Innenentwicklung und der größtmöglichen Schonung des Außenbereichs sowie des sparsamen
und schonenden Umgangs mit Grund und Boden. Das Areal an der Brunecker Straße bietet dagegen sehr gute
Standortbedingungen und die Möglichkeit einer Flächenkonversion im Innenbereich des Stadtgebiets.

7. Methodik / Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken

Der Umweltbericht nach BauGB soll den aktuellen Zustand des Änderungsbereiches und die Auswirkungen
des geplanten Vorhabens auf die Umweltbelange nach § 1 BauGB beschreiben. Auch die Entwicklung bezüg-
lich der einzelnen Umweltbelange bei Nichtdurchführung der Planung (Nullvariante, Kapitel 3) soll ermittelt
und bewertet werden. Es werden Angaben zu Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung gemacht
(Kapitel 2) und Maßnahmen zur umweltfachlichen Optimierung der Planung bzw. zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen dargelegt (Kapitel 4).
Im vorliegenden Umweltbericht wird das geplante Vorhaben auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung
(Änderung des FNP) betrachtet. Aufgrund dieser übergeordneten Planungsebene konnte bei der Erstellung
des Umweltberichts und insbesondere bei der Bewertung der einzelnen Schutzgüter nur ein grober Maßstab
angewandt werden. Dieser Betrachtungsmaßstab wird auf der nachfolgenden Planungsebene des Bebauungs-
plans und des hierfür zu erstellenden Umweltberichts konkretisiert und detailliert.
Folgende Informationsquellen wurden für die vorliegende Fassung des Umweltberichts herangezogen (die ge-
nannten Datengrundlagen liegen dem Verfasser vor bzw. wurden von der Stadt Nürnberg zur Verfügung ge-
stellt):
• Wirksamer Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan
• Übersichtsplan zur Rahmenplanung mit integrierter Freiraumplanung der TU Nürnberg (FHA Topos/ Stpl,

Stand: 10.03.2022)
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• Technische Universität Nürnberg - Natur- und Artenschutzkonzept zur Rahmenplanung (WGF Landschaft,
August 2022)

• Landesentwicklungsprogramm Bayern (Bayerische Staatsregierung; Januar 2020)
• Masterplan Freiraum: Leitbild „Kompaktes Grünes Nürnberg 2030“: Gesamtstädtisches Freiraumkonzept

Nürnberg (bgmr Landschaftsarchitekten, 2014)
• Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) „Nürnberg Südost“ der Stadt Nürnberg (2015)
• Stadtklimagutachten: Analyse der klimaökologischen Funktionen für das Stadtgebiet von Nürnberg (GEO-

Net Umweltconsulting GmbH, Mai 2014)
• Klimaschutzfahrplan Nürnberg 2020-2030 (Stadt Nürnberg, 2020)
• Klimafahrplan Nürnberg 2010-2050 (Stadt Nürnberg, 2014)
• Handbuch Klimaanpassung der Stadt Nürnberg (2012)
• Grundwasserbericht der Stadt Nürnberg (2017)
• Lärmaktionsplan der Stadt Nürnberg gemäß § 47d Bundes-Immissionsschutzgesetz (ACCON GmbH, Fort-

schreibung 2019)
• 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans für das Stadtgebiet der Stadt Nürnberg (2017)
• Flächendeckende Immissionsmessungen der Stadt Nürnberg: Messprogramm 2002 – 2011 (Abruf:

05.12.2022)
• Immissionsmessungen LÜB – Lufthygienisches Landesüberwachungssystem Bayern: Aktuelle Messwerte

der bayerischen Luftmessstationen (Abruf: 05.12.2022)
• Schienenlärmkarten: GeoPortal.EBA (EBA, 2022)
• Lärmbelastungskataster: UmweltAtlas Bayern (LfU, 2022)
 Stadtbiotopkartierung Nürnberg (2008)
 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) der Stadt Nürnberg (1996)
 Artenschutzkartierung Bayern (ASK, fortlaufende Aktualisierung)
 Geologische Karte 1 : 50.000 Nürnberg-Fürth-Erlangen und Umgebung (Bayerisches Geologisches Lan-

desamt, 1977) bzw. UmweltAtlas Bayern
 Denkmalviewer des Bayerischen Landesamtes für Denkmalschutz
 Technische Universität Nürnberg, Gesamtplanung: Verkehrsuntersuchung: Kurzbericht (Bernard Gruppe,

Dezember 2022)
• University of Technology (UTN): Schalltechnische Untersuchung zur Änderung des Flächennutzungspla-

nes (Müller-BBM, Oktober 2022)
• UTN – Rahmenplanung: Bodenmanagement, Altlasten, Baugrund: Gutachten (LGA Institut für Umweltge-

ologie und Altlasten GmbH, Dezember 2022)
• Voreinschätzung zum speziellen Artenschutz: Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan

(FNP) Änderung 8c „Bereich Technische Universität“ (WGF Landschaft, Juli 2023)
• Nacherfassung Biotope im TUN-Gelände im Bereich des ehemaligen Rangierbahnhofs Nürnberg (IVL, No-

vember 2020)
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8. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)
Nach § 4c BauGB sind die erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung eines Bauleit-
planes eintreten, zu überwachen. Ziel dieser Überwachung ist die frühzeitige Ermittlung insbesondere unvor-
hergesehener Auswirkungen und ggf. das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen. Gegenstand der Überwachung ist
auch die Durchführung von Darstellungen oder Festsetzungen gemäß § 1a Abs. 3 S. 2 BauGB und von Maß-
nahmen gemäß § 1a Abs. 3 S. 4 BauGB (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung). Die geplanten Überwa-
chungsmaßnahmen sind im Umweltbericht darzustellen. Die gemeindliche Überwachung ist jedoch nicht auf
die im Umweltbericht dargestellten Maßnahmen beschränkt.
Für zahlreiche Umweltauswirkungen bestehen in Deutschland bereits engmaschig fachgesetzliche Überwa-
chungs- und Kontrollverfahren. Diese können im Rahmen des Monitorings von der Gemeinde für die Überwa-
chung genutzt werden. Die Fachbehörden sind dabei nach § 4 Abs. 3 BauGB verpflichtet, die Gemeinde über
ihnen vorliegende Informationen über erhebliche Umweltauswirkungen eines B-Planes zu unterrichten. Nach-
teilige Umweltauswirkungen, die unvorhergesehen erst nach Inkrafttreten des Bauleitplans bekannt werden
und die deshalb nicht Gegenstand der Umweltprüfung und der Abwägung sein konnten, können nicht syste-
matisch und flächendeckend permanent überwacht und erfasst werden.
Aufgrund der übergeordneten Planungsebene sind detailliertere Aussagen zum Monitoring im vorliegenden
Umweltbericht nicht möglich. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung werden die Überwachungsmaß-
nahmen erarbeitet und im Umweltbericht definiert sowie zusätzlich durch vertragliche Vereinbarungen gesi-
chert (Städtebauliche Vereinbarung).

9. Zusammenfassung

Im Bereich des ehemaligen Südbahnhofs an der Brunecker Straße soll das frühere Bahnbetriebsgelände einer
neuen Nutzung zugeführt werden. Diese sieht im Gesamtkonzept für das Areal des ehemaligen Südbahnhofes
eine Mischung aus Wohnen, Dienstleistung/Gewerbe sowie Grünflächen vor. Zur Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die angestrebte Nutzung ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich,
der gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan (FNP) zu ent-
wickeln ist. Hierzu wurde im Stadtplanungsausschuss am 28.04.2016 ein Verfahren zur Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 4600 sowie zur Änderung 8 des Flächennutzungsplans eingeleitet.
Mit der dritten Teiländerung der Änderung 8 des FNP (FNP-Änderung 8c) werden im Wesentlichen die bishe-
rigen Darstellungen als gewerbliche Bauflächen und Verkehrsflächen / Bahnanlagen geändert in eine Sonder-
baufläche Hochschule und Grünflächen. Mit dieser Änderung, aufbauend auf dem in gemeinsamer Sitzung
des Stadtplanungs- und Umweltausschusses am 07.04.2022 beschlossenen städtebaulichen Rahmenplan zur
Technischen Universität Nürnberg, UTN, mit integrierter Freiraumplanung, ist es im Nachfolgenden möglich,
einen Bebauungsplanaus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln.
Der vorliegende Umweltbericht wurde zur Änderung 8c des FNP erstellt und ermittelt den Umweltzustand so-
wie dessen voraussichtliche Entwicklung im Änderungsbereich und die Schutzgüter, die im Zuge der geplanten
Nutzungsänderungen erheblich beeinflusst werden. Es werden die wesentlichen Auswirkungen der Planung
angeführt und die Erforderlichkeit konkreter Maßnahmen formuliert, die im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung den nachteiligen Umweltauswirkungen entgegenwirken (vgl. Kapitel 4. Maßnahmen zur Vermeidung, Ver-
ringerung und zum Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen). Die detaillierte Auflistung der vorgesehenen
Maßnahmen sowie die Sicherung durch Festsetzung und vertragliche Regelungen erfolgt nachfolgend im Rah-
men der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4656 und dem zugehörigen Umweltbericht.
Für die Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Landschaft und Mensch / Erholung sowie Luft und Klima sind bei
Einhaltung entsprechender Maßnahmen keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. Durch die
geplanten umfangreichen Bodensanierungen wird eine wesentliche Verbesserung hinsichtlich der Belastung
mit Schadstoffen erreicht werden, wodurch auch die Kontamination des Grundwassers reduziert werden kann.
Durch die städtebauliche Neuordnung ist eine wesentliche Verbesserung des Landschaftsbildes verbunden,
wobei prägende Vegetationsstrukturen erhalten und in die zu schaffenden Grünräume integriert werden. Hier-
durch ergibt sich eine Neuschaffung von Erholungsfunktionen für den Menschen, dem die vorher in Privatbe-
sitz befindlichen Flächen bisher nicht zur Verfügung standen. Bilanziell steht einer Erhöhung des Grünflächen-
anteils um ca. 3 ha eine entsprechende Verringerung von Bau- bzw. Bahnflächen gegenüber, was sich insb.
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auf das Schutzgut Fläche positiv auswirkt, aber auch auf andere Schutzgüter wie Luft und Klima.
Im Änderungsgebiet besteht keine Betroffenheit bezüglich des Umweltbelangs der Störfallvorsorge, da es sich
nicht innerhalb des Achtungsabstandes (KAS-18) bzw. des angemessenen Sicherheitsabstandes
(§ 3 Abs. 5c BImSchG) von Störfallbetrieben befindet.
Erhebliche Umweltauswirkungen sind aufgrund fehlender Bau- und Bodendenkmäler innerhalb des Ände-
rungsbereichs auch für das Schutzgut Kultur-/ Sachgüter nicht zu erwarten; bei nicht auszuschließenden ar-
chäologischen Funden sind die geltenden Denkmalschutzbestimmungen zu beachten. Durch die zukünftig
vorwiegend universitäre Nutzung sind zudem keine nachteiligen Auswirkungen hinsichtlich des Umweltbe-
langs Abfall zu erwarten. Für das Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit / Lärm sind im Zuge der geplan-
ten Nutzungsänderungen erhebliche nachteilige Auswirkungen festzustellen, da verschiedenster Gewerbe-
und Verkehrslärm von außen auf den Änderungsbereich einwirkt. Hauptsächlich durch den Neubau der Stra-
ßenbahnlinie (Verlängerung der Straßenbahnlinie 7), der in einem gesonderten Planfeststellungsverfahren be-
handelt wird, entsteht auch innerhalb des Änderungsbereichs eine neue Emissionsquelle für Lärm. Auf Ebene
des Bebauungsplans sind hierfür verbindliche Maßnahmen zur Verminderung der Lärmbelastung vorzusehen,
so dass insgesamt gesunde Arbeits- und Wohnverhältnisse im Tag- und Nachtzeitraum erreicht werden.
Für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt sind mit der Umsetzung der Planung im Zuge der
geplanten Nutzungsänderungen erhebliche nachteilige Auswirkungen festzustellen. Für alle Schutzgüter gilt
es, die Eingriffe durch Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu reduzieren bzw. zu kom-
pensieren. Der anfallende Bedarf in Bezug auf den ökologischen Ausgleich gemäß § 1a BauGB (naturschutz-
rechtliche Eingriffsregelung), den Ausgleich für die Überplanung von gemäß § 30 BNatSchG i. V. m.
Art. 23 BayNatSchG geschützten Biotopflächen sowie den artenschutzrechtlichen Ausgleich soll soweit mög-
lich im Gebiet und bei Bedarf auf plan-/stadtgebietsexternen Ausgleichsflächen geschaffen werden. Es werden
durch die Planung zudem Waldflächen überplant, die gemäß den Vorgaben des zuständigen Amts für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) auf externen Flächen auszugleichen sind.
Darüber hinaus werden in Folge der Umsetzung der Planung Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt.
Das Vorhaben kann nur durch eine Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zugelassen werden.
Erforderliche Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen (CEF-Maßnahme) sowie externe Kompensationsmaßnah-
men im räumlich funktionalen Zusammenhang (FCS-Maßnahmen) sind entsprechend auf Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 4656) detailliert darzustellen und festzulegen.
Durch die FNP-Änderung 8c sind keine Erhaltungsziele und Schutzzwecke von Gebieten des europäischen
Schutzgebiets-Netzes Natura 2000 betroffen.
Eine Prüfung von Standortalternativen zum Gesamtareal Brunecker Straße für die Reduzierung des Bauflä-
chendefizits im Stadtgebiet Nürnberg ist gemäß Begründung zur FNP-Änderung 8c erfolgt. Ebenso wurden
verschiedene Flächen für die Hochschulentwicklung entsprechend den Anforderungen der Bayerischen
Staatsregierung in Nürnberg geprüft und bewertet. Der ehemalige Südbahnhof ist im Ergebnis des Standort-
vergleichs am besten geeignet für die Entwicklung der Technischen Universität.
Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen, die aufgrund der Durchführung eines
Bauleitplanes eintreten, werden aufgrund der übergeordneten Planungsebene im vorliegenden Umweltbericht
nicht näher betrachtet. Diese werden auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung erarbeitet und gesichert.
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Grund und Boden, Wasser

§ 1a Baugesetzbuch (BauGB) / Landesentwick-
lungsprogramm (LEP) Bayern 2013 (zuletzt
geändert am 01.01.2020)::
Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden, d.h. der Flächen-
verbrauch soll verringert und einer Innenver-
dichtung Vorrang gegeben werden. Bodenver-
siegelungen sollen auf das notwendige Maß be-
grenzt werden. Die Notwendigkeit der Um-
wandlung landwirtschaftlich oder als Wald ge-
nutzter Flächen soll begründet werden; dabei
sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu
denen insbesondere Brachflächen, Gebäude-
leerstand, Baulücken und andere Nachver-
dichtungsmöglichkeiten zählen können. Ge-
mäß Bundesnaturschutzgesetz hat die erneute
Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen
sowie die Bebauung unbebauter Flächen im
beplanten und unbeplanten Innenbereich, so-
weit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind,
Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflä-
chen im Außenbereich. Gemäß dem Grundsatz
des LEP Bayern sollen land- und forstwirt-
schaftlich genutzte Gebiete erhalten werden.
Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in
dem unbedingt notwendigen Umfang für an-
dere Nutzungen in Anspruch genommen wer-
den. Gemäß Bundesnaturschutzgesetz sind
historisch gewachsene Kulturlandschaften vor
Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen Be-
einträchtigungen zu bewahren.

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG):
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig
gesichert, schädliche Bodenveränderungen
abgewehrt und Vorsorge gegen nachteilige Ein-
wirkungen auf den Boden getroffen werden.
Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beein-
trächtigungen der natürlichen Funktionen so-
weit wie möglich vermieden werden.

ABSP der Stadt Nürnberg von 1996:
Eine Reihe von Bodenschutzzielen ist hier for-
muliert. Insbesondere sollen ökologisch wert-
volle Bereiche von Versiegelung freigehalten
werden.
§ 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG):

Niederschlagswasser soll ortsnah versickert
oder verrieselt werden, soweit dem weder was-
serrechtliche oder sonstige öffentlich-rechtli-
che Vorschriften noch wasserwirtschaftliche
Belange entgegenstehen. Des Weiteren gibt
die Entwässerungssatzung der Stadt Nürnberg
der Versickerung von Niederschlagswässern
bzw. deren sonstiger alternativer Ableitung den
Vorrang. Mit Einführung des getrennten Ge-
bührenmaßstabs für Niederschlagswasser und
Abwasser seit 01.01.2000 wird dies auch in der
entsprechenden Gebührensatzung berück-
sichtigt.

§§ 77, 78ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG):
(Frühere) Überschwemmungsgebiete (ÜSG)
i.S.d. § 76 sollen nach § 77 in ihrer Funktion als
Rückhalteflächen erhalten bzw. soweit wie
möglich wiederhergestellt werden. §§ 78 und
78a beinhalten entsprechende planerische
und bauliche Vorschriften, welche darauf ab-
zielen, Retentionsräume möglichst von Bebau-
ung freizuhalten bzw. im Fall einer Bebauung
das vorherrschende Hochwasserschutzniveau
nicht zu verringern. Generell sind bei Planun-
gen in einem amtlich festgesetzten bzw. vorläu-
fig gesicherten ÜSG (§ 76 Abs. 3) oder in einem
Risikogebiet außerhalb eines ÜSG die Belange
der Hochwasservorsorge im Rahmen der bau-
leitplanerischen Abwägung zu berücksichtigen
(Abwägungsdirektiven in § 78 Abs. 3 und 8,
§ 78b Abs. 1).

Stadtratsbeschluss vom 27.06.2012:
Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (In-
SEK) „Nürnberg am Wasser“ beinhaltet Leitli-
nien für künftige gesamtstädtische Planungen
und Konzepte in Bezug auf die Gemeinschafts-
aufgabe Wasser.

Beschluss des Umweltausschusses vom
09.10.2013 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 07.11.2013:
Die Stadtverwaltung prüft in jedem Bauleit-
planverfahren, der eine Neubauplanung vor-
sieht (einschließlich Konversionsflächen) die
Möglichkeiten und die Realisierbarkeit eines
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nachhaltigen Umgangs mit und einer ortsna-
hen Beseitigung des anfallenden Nieder-
schlagswassers.

Artenschutz und Biologische Vielfalt

Die Rechtsvorgaben für den speziellen Arten-
schutz sind in den §§ 44 und 45 BNatSchG ge-
regelt. Aussagen zum Natura 2000 – Konzept
der EU finden sich in den §§ 31 – 36
BNatSchG. Die Rechtsgrundlagen zum Arten-
schutz unterliegen nicht der Abwägung im Rah-
men der Bauleitplanung.

Die Bayerische Biodiversitätsstrategie, be-
schlossen vom Bayerischen Ministerrat am 1.
April 2008, nennt u.a. folgenden Handlungs-
schwerpunkt: Berücksichtigung der Aspekte
des Artenschutzes und des Biotopverbunds so-
wie des Ziels der Erhaltung von Gebieten mit
hoher biologischer Vielfalt bei der Trassierung
von Verkehrswegen und der Ausweisung neuer
Siedlungs- und Gewerbeflächen.

Natur und Landschaft

Nach § 1 BNatSchG ist die biologische Vielfalt
dauerhaft zu sichern. Die §§ 23 bis 29
BNatSchG treffen Aussagen zum Schutz be-
stimmter Flächen und einzelner Bestandteile
der Natur. In § 20 BNatSchG ist das Ziel festge-
setzt, mind. 10% der Landesfläche als Netz
verbundener Biotope zu sichern. Der Bio-

topverbund dient u.a. der dauerhaften Siche-
rung der Populationen wildlebender Tiere und
Pflanzen einschließlich ihrer Lebensstätten, Bi-
otope und Lebensgemeinschaften sowie der
Bewahrung, Wiederherstellung und Entwick-
lung funktionsfähiger ökologischer Wechselbe-
ziehungen.

Menschliche Gesundheit: Lärm, Luft, Grün- und Freiraum, Erholung, Störfallvorsorge

DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau):
gibt aus Sicht des Schallschutzes im Städtebau
erwünschte Orientierungswerte vor.

16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung):
legt Grenzwerte für den Bau oder die wesentli-
che Änderung von öffentlichen Straßen sowie
von Schienenwegen der Eisenbahnen und Stra-
ßenbahnen fest.

§ 47d BImSchG (Lärmaktionsplan):
Auf Basis der Strategischen Lärmkarten hat die
Stadt Nürnberg einen Lärmaktionsplan (LAP)
erstellt, der am 27.01.2016 in Kraft getreten ist
und im Jahr 2019 fortgeschrieben wurde. Der
LAP soll die Lärmprobleme und Lärmauswir-
kungen regeln und ruhige Gebiete gegen eine
Zunahme des Lärms schützen. Für die Haupt-
eisenbahnstrecken wurde im Jahr 2018, für die

Nebeneisenbahnstrecken im Jahr 2019 jeweils
ein eigenständiger Lärmaktionsplan erstellt; für
den Verkehrsflughafen Nürnberg ist dies im
Jahr 2020 erfolgt.

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm):
dient dem Schutz der Allgemeinheit und der
Nachbarschaft vor sowie der Vorsorge gegen
schädliche(n) Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche. Sie gilt für Anlagen, die als (nicht) ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen den Anforde-
rungen des BImSchG (Zweiter Teil) unterliegen
im bau-/ immissionsschutzrechtlichen Geneh-
migungsverfahren sowie bei Nachbarschafts-
beschwerden. Sie legt u.a. gebietsbezogene
Immissionsrichtwerte für Anlagenlärm fest, die
am Immissionsort in der Summe nicht über-
schritten werden dürfen. Die Regelungen der
TA Lärm bestimmen die Grenze der Abwägung
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für Gewerbe- bzw. Anlagenlärm, da ein Bebau-
ungsplan keine Festsetzungen treffen darf, die
nicht vollziehbar sind.

18. BImSchV (Achtzehnte Verordnung zur
Durchführung d. Bundes-Immissionsschutzge-
setzes – Sportanlagenlärmschutzverordnung):
gilt für Errichtung, Beschaffenheit und Betrieb
von Sportanlagen, soweit sie zum Zwecke der
Sportausübung betrieben werden und einer
Genehmigung nach BImSchG nicht bedürfen.
Sie legt gebietsbezogene Immissionsricht-
werte für Sportlärm fest, die am Immissionsort
in der Summe nicht überschritten werden dür-
fen. Die Regelungen der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung bestimmen die Grenze der
Abwägung für Sportlärm, da ein Bebauungs-
plan keine Festsetzungen treffen darf, die
nicht vollziehbar sind. In Bayern soll die 18.
BImSchV auch für Freizeitlärm (ausgenom-
men traditionelle Volksfeste und Kirchweihen)
Anwendung finden.

Freizeitlärmrichtlinie LAI (Länderausschuss für
Immissionsschutz, Stand März 2015):
dient als Erkenntnisquelle und gibt Hinweise
zur Beurteilung von Freizeitanlagen bzw.
Grundstücken, die nicht nur gelegentlich für
Freizeitgestaltung bereitgestellt werden, be-
züglich der Unvermeidbarkeit und Zumutbar-
keit von Freizeitlärm. Die Freizeitlärmrichtlinie
soll in Bayern nur für traditionelle Volksfeste
und Kirchweihen Anwendung finden.

Gesetz über Anforderungen an den Lärmschutz
bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen –
KJG): regelt in Bayern die Zulässigkeit von Im-
missionen durch Geräusche von Kinder- und
Jugendspieleinrichtungen in der Nachbar-
schaft von Wohnbebauung. Es legt u.a. fest,
dass die natürlichen Lebensäußerungen von
Kindern, die Ausdruck natürlichen Spielens
oder anderer kindlicher Verhaltensweisen sind,
im Wohnumfeld als sozialadäquat hinzuneh-
men sind. Das KJG lockert für Jugendspielein-
richtungen einige Regelungen der Sportanla-
genlärmschutzverordnung.

§ 47 BImSchG (Luftreinhalteplan):

Die 2. Fortschreibung des Luftreinhalteplans
für das Stadtgebiet Nürnberg wurde am
15.09.2017 von der Regierung von Mittelfran-
ken in Kraft gesetzt; darin enthalten ist u.a.
eine Maßnahmenübersicht des bestehenden
Luftreinhalte-/Aktionsplans (2004) sowie des-
sen 1. Fortschreibung (2010) und deren jewei-
liger Umsetzungsstand, sowie weitere (ge-
plante) relevante Maßnahmen zur Luftreinhal-
tung.

Bezüglich der Luftbelastung gelten die Grenz-
werte der 39. BImSchV; sie betreffen überwie-
gend das Schutzgut „menschliche Gesund-
heit“, einzelne Grenzwerte zielen auch auf den
Schutz der Vegetation.

Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom
09.07.2009: Es wurden Richtwerte für die Aus-
stattung mit öffentlichen Grünflächen in Be-
bauungsplänen und städtebaulichen Verträgen
festgelegt: öffentliche Grünfläche pro Einwoh-
ner im Geschosswohnungsbau: 20 m², öffentli-
che Grünfläche pro Einwohner im Einfamilien-
hausgebiet 10 m²; davon jeweils Spielfläche
pro Einwohner: 3,4 m².

Beschluss des Umweltausschusses vom
12.03.2014 und des Stadtplanungsausschus-
ses vom 27.03.2014:
Das gesamtstädtische Freiraumkonzept (GFK)
und das Leitbild „Kompaktes Grünes Nürnberg
2030“ bilden die Grundlage der Grün- und Frei-
raumplanungen der Stadt Nürnberg.

Baulandbeschluss (2017ff.):
Der Baulandbeschluss wurde am 24.05.2017
durch den Stadtrat beschlossen und trat am
14.06.2017 in Kraft; er ist für die Verwaltung
bindend. Der Baulandbeschluss trifft für die
Bauleitplanung von Wohnbau- und Gewerbe-
flächen einheitliche Regelungen in Bezug auf
städtebauliche und umweltplanerische Stan-
dards und Qualitäten sowie zu Folgekostenre-
gelungen.

Beschluss des Umweltausschusses vom
09.10.2019 sowie des Stadtplanungsaus-
schusses vom 17.10.2019: Die Verwaltung
wird beauftragt, die finanziellen Auswirkungen
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von Dach- oder Fassadenbegrünungsmaßnah-
men bei allen anstehenden städtischen Neu-
bauprojekten und im Bestand zu prüfen und
nach Möglichkeit entsprechende Maßnahmen
umzusetzen.

Stadtratsbeschluss vom 04.03.2020:
Das Konzept der „Grünen Finger“ dient als Pla-
nungsgrundlage und Orientierungshilfe für alle
räumlichen Entwicklungsplanungen sowie für
stadtstrategische Grundsatzentscheidungen.
Die Entwicklung von Grünflächen auf vormals
baulich genutzten Flächen bleibt jeweils eige-
nen Beschlussfassungen vorbehalten. Bei der
konkreten Umsetzung sind bestehende funkti-
onale Zusammenhänge der vorhandenen Ge-
biete einzelfallspezifisch zu prüfen und zu be-
rücksichtigen.

§ 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB (Anfälligkeit für
schwere Unfällen oder Katastrophen): Die
BauGB-Novellierung vom 13.05.2017 führt
durch Aufnahme der Störfallvorsorge i.S. des
immissionsschutzrechtlichen Trennungs-
grundsatzes gemäß § 50 Satz 1 BImSchG in
den Katalog der zu berücksichtigenden Um-
weltbelange sowie durch das Einfügen hierfür
differenzierterer Festsetzungsmöglichkeiten in
§ 9 BauGB zu einer erhöhten Gewichtung die-
ses Belangs in der Bauleitplanung. Des Weite-
ren besteht nunmehr die Pflicht zur Berück-
sichtigung der Auswirkungen, die aufgrund der
Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zu-
lässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Ka-
tastrophen (außerhalb des Störfallrechts) zu
erwarten sind, auf die Belange nach den Buch-
staben a bis d und i.

Klima

§ 1 Abs. 5 und 6 BauGB:
Der globale Klimaschutz, der Einsatz und die
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die spar-
same und effiziente Nutzung von Energie gehö-
ren zu einer gemeindlichen Aufgabe im Rah-
men der Bauleitplanung. Am 30. Juni 2011 hat
der Bundestag die Novellierung des BauGB
durch das „Gesetz zur Förderung des Klima-
schutzes bei der Entwicklung in den Städten
und Gemeinden“ beschlossen (BauGB-Klima-
novelle 2011). Die Belange des Klimaschutzes
und der Anpassung an den Klimawandel sind
dadurch erweitert worden. Bauleitpläne sollen
dazu beitragen, den Klimaschutz und die
Klimaanpassung, insb. auch in der Stadtent-
wicklung, zu fördern.

§ 1a Abs. 5 BauGB:
Es soll den Erfordernissen des Klimaschutzes
sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawan-
del entgegenwirken, als auch durch solche, die
der Anpassung an den Klimawandel dienen,
Rechnung getragen werden.

Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie
(2010/31/EU) vom 19.05.2010:
Alle Neubauten sind ab 2021 als Niedrigst-

energiegebäude auszuführen, d.h. der Energie-
bedarf ist sehr gering oder liegt fast bei null. Er
sollte zu einem wesentlichen Teil aus erneuer-
baren Energien gedeckt werden.

Gebäudeenergiegesetz - GEG:
Im GEG wurden 2020 die Maßgaben des Er-
neuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWär-
meG), der Energieeinsparverordnung (EnEV)
sowie des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG)
zusammengeführt. Zweck dieses Gesetzes ist
ein möglichst sparsamer Einsatz von Energie
in Gebäuden einschließlich einer zunehmen-
den Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeu-
gung von Wärme, Kälte und Strom für den Ge-
bäudebetrieb. Danach sind neue Gebäude als
sog. Niedrigstenergiegebäude gemäß der EU-
Gebäuderichtlinie zu errichten. Alle Eigentü-
mer von Gebäuden sind zu einer zumindest
anteiligen Nutzung von regenerativen Ener-
gien bei der Deckung des Wärme- und Käl-
teenergiebedarfs verpflichtet.

Umweltausschussbeschluss vom 23.01.2013:
In Bebauungsplanverfahren oder anderen
städtebaulichen Vorhaben sind grundsätzlich
Energiekonzepte zu erstellen mit dem Ziel, eine
CO2-neutrale Energieversorgung für den Neu-
bau zu erreichen.
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Gemeinsamer Beschluss des Stadtplanungs-
und Umweltausschusses vom 26.06.2014:
Das Stadtklimagutachten stellt eine Grundlage
für alle weiteren Planungen der Stadt Nürnberg
dar und ist bei anstehenden Planungsvorhaben
zu berücksichtigen. Mit dem Stadtklimagut-
achten liegt eine aktuelle Datengrundlage und
Analyse der klimaökologischen Funktionen für
das Nürnberger Stadtklima vor. Wichtige Er-
gebnisse und Empfehlungen für die weitere
städtebauliche Entwicklung werden in einer
Klimafunktions- und einer Planungshinweis-
karte dargestellt.

Stadtratsbeschluss vom 23.07.2014:
Der maßnahmenbezogene Klimafahrplan 2010
– 2050 umfasst die Bereiche Klimaschutz und
Anpassung an den Klimawandel. Die CO2-Emis-
sionen in Nürnberg sollen, gegenüber den Wer-
ten von 1990, bis 2030 um 50% (Zielsetzung
des Klimabündnisses der europäischen
Städte), bis 2050 um 80% reduziert werden
(Zielsetzung der Bundesregierung). Bis zum
Jahr 2020 soll das EU-20-20-20-Ziel (CO2-Re-
duktion um 20%, Effizienzsteigerung um 20%,
Anteil der erneuerbaren Energien von 20%) er-
reicht werden. Zur Anpassung an den Klima-
wandel werden die vorgeschlagenen Maßnah-
men sukzessive ergänzt und aktualisiert. Im
Kontext mit den Zielvorgaben des Masterplans
Freiraum und des Stadtklimagutachtens wer-
den Umsetzungsstrategien entwickelt.

Stadtratsbeschluss vom 24.07.2019:
Die Verwaltung wird u.a. beauftragt, im Rah-
men ihrer Möglichkeiten den Ausbau der Fern-
wärme in Nürnberg aktiv zu unterstützen
(Punkt i), sowie alle Möglichkeiten für CO2-
neutrale Wärmeversorgungen bei Neubauten
und Neubaugebieten auszuschöpfen und
beim Verkauf von Grundstücken der Stadt
Nürnberg im Vorfeld Studien hinsichtlich mög-
licher CO2-Neutralität erstellen zu lassen und
dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen
(Punkt j).

Beschluss des Stadtplanungsausschusses vom
22.07.2021: Der sog. „Klima-Baukasten“ für
die Nürnberger Bauleitplanung soll zur Anwen-
dung kommen; konkrete Zielsetzungen für Kli-
maschutz und Klimaanpassung sollen als ver-
bindliche Vorgabe einzelfallbezogen zu Beginn
eines Bauleitplanverfahrens beschlossen wer-
den („Eckdatenbeschluss“).

Stadtratsbeschluss vom 18.05.2022:
Als Treibhausgasminderungsziel bis zum Jahr
2030 wird ein Wert von - 65% festgelegt (Basis-
jahr: 1990); die Klimaneutralität der Gesamt-
stadt soll bis spätestens zum Jahr 2040 er-
reicht werden (Punkt b).










